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Ausgangslage 
 

Die Einwohnergemeinde Gsteig ehrt jedes Jahr Bürger, welche sich durch herausragende Leistungen 
hervorgetan haben. Das gleiche gilt für Vereine oder andere ortsansässige Organisationen.  
Jeweils an der Gemeindeversammlung im Mai sollen die Leistungen des vorherigen Jahres gewürdigt 
werden. Als Geschenk wird pro Person oder pro Team eine Gstaad Gift Card im Wert von CHF 200 
sowie ein Präsent aus einheimischer Produktion überreicht. Zudem werden die Geehrten ans 
traditionelle Gemeinde-Raclette-Essen im darauffolgenden Januar eingeladen.  
 

Teilnahmeberechtigung 
 

✓ Personen, die im betreffenden Zeitabschnitt in der Einwohnergemeinde Gsteig wohn(t)en 
✓ Vereine oder Organisationen, die in Gsteig ihren Sitz haben (vertreten durch Präsident) oder 

sonst wie eine herausragende Ausstrahlung für Gsteig erreichten 
✓ Personen, die älter als 16 Jahre sind  
✓ Die herausragende Leistung hat im betreffenden Zeitabschnitt stattgefunden. Es besteht kein 

Rechtsanspruch auf die Teilnahme an der Ehrung. 
✓ Über Ausnahmen entscheidet der Gemeinderat 
 

Bedingungen 
 

a) Sport: 
▪ Nur Wettkämpfe der Elite / Lizenzierte / Junioren unter internationalem Dachverband (z.B. FIS): 

Medaillengewinn oder Klassierung an Weltcupveranstaltung (Ränge 1-3) 
do. im Weltcup-Disziplinenklassement (Ränge 1-3) 
do. im Weltcup-Gesamtklassement (Ränge 1-8 Diplom) 
do. im Europacup-Disziplinenklassement (Ränge 1-3) 
do. im Europacup-Gesamtklassement (Ränge 1-8 Diplom) 

▪ Olympia- oder Weltmeisterschafts-Teilnahme 
▪ Medaillengewinn an offiziellen, breit abgestützten Schweizermeisterschaften mit vollem 

Teilnehmerfeld 
▪ NICHT BERÜCKSICHTIGT werden Wettkämpfe innerhalb einer Sportgattung mit 

Selbstanmeldung ohne repräsentative Teilnehmer; keine Vorausscheidungen; keine Rennen 
mit tiefer Teilnehmerzahl; keine „Motivationsauszeichnung“ für künftige Rennen 

 

b) Kultur: 
▪ Leistungen / Werke / Projekte von nationaler oder grösserer Bedeutung 
▪ Leistungen / Werke / Projekte, die der Gemeinde Gsteig wirtschaftlichen Nutzen und / oder 

nationales Ansehen (inkl. positive Medienpräsenz) verschafft. 
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c) Beruf: 
▪ z. B. Prüfungserfolge (Lernende) „bester im Kanton, in der Schweiz, Europa, International“ 
▪ Käseproduktion: Auszeichnungen von nationaler oder grösserer Bedeutung (Swiss Cheese 

Award) 
▪ Tiere: Podestplatz an nationaler Ausstellung (Elite-Show, Schweizer Reinzuchtausstellung) 

von Tieren aus Eigenzucht oder die mindestens seit drei Jahren im eigenen Stall sind. 
▪ Podestplatz an Berufs-SM / -EM / -WM / -Olympia 

 

d) Innovation: 
▪ Innovative Produkt- oder Geschäftsideen, welche sich von der breiten Masse und bisherig 

Bekanntem abheben und die der Gemeinde Gsteig wirtschaftlichen Nutzen und / oder 
nationales Ansehen (inkl. positive Medienpräsenz) verschafft.  
Die Ideen selbst werden nicht honoriert, sondern erst, wenn sie erfolgreich umgesetzt sind. 

 

e) Endgültiger Entscheid: 
▪ Der Gemeinderat fällt abschließend fallweise den endgültigen Entscheid über eine 

Teilnahme 
 

Da unmöglich von allen Ereignissen Kenntnis besteht, werden Vereine, Verbände usw. um Nennung 
der / des Erfolgreichen unter Angabe von Name, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum und genauer 
Bezeichnung der Leistungen oder Klassierung(en) sowie des Datums und Veranstaltungsorts 
gebeten. 
 
Die Vereine (insbesondere Jodler, Schützen, Turner) haben im weiteren der Gemeinde zu melden, 
wenn sie an einem Eidgenössischen Wettkampf teilnehmen, damit bei der Rückkehr ein Empfang 
durch die Gemeinde mit offeriertem Apéritif (wenn immer möglich im Restaurant Bären) organisiert 
werden kann. Die nötigen Angaben sind Verein, Anlass, Kontaktperson mit Telefon-Nummer, 
erwartete Anzahl Personen sowie erwartete Ankunftszeit. Ein Gemeinderats-Mitglied, das jedoch 
nicht im entsprechenden Verein als aktiver Teilnehmer am Wettkampf war, wird den Verein 
begrüssen.  
 
Weiter soll spontan entschieden werden, wenn eine tolle Leistung mit einem Empfang in der Heimat 
gefeiert werden soll. Dies kann in Zusammenarbeit mit einem Verein (Skiclub, Schützen, Turnverein 
etc.) oder der Dorforganisation geschehen. 
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